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Zitat

Formale Fehler würde ich nicht erkennen. Gibt es irgendwelche Beispiele?

hi matthias,

in nrw ist es nach der letzten prüfungsordnung so, dass z.B. die fremden prüfer deine vornoten
nicht kennen dürfen, zudem darf der plan in seiner form nicht kritisiert werden, es darf in der
nachbesprechung keine wertung der stunden vorgenommen werden (z.B. die stunde hat mir
gut gefallen, aber...) etc.

bei meinem kollegen wurde gegen all diese punkte verstoßen, die prüfungsvorsitzende
begrüßte ihn schon mit den worten: ach, herr......sie sind aber gut vorbenotet, na dann wollen
wir mal sehen, ob sie das auch zu recht sind.

die nachbesprechungen der stunden waren dann eine einzige bewertungs- bzw.
fertigmachshow.

hilft das als beispiel für formale fehler??

dir auch ein schönes we,

schnuppe
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